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Die NÖ Landesregierung hat In Ihrer Sitzung vom ............................... beschlossen, dass 

gegen den Entwurf eines Bundesgesetzes über die betriebliche Mitarbeitervorsorge (Be

triebliches Mitarbeitervorsorgegesetz - BMVG) und mit dem das Arbeitsvertragsrechts

Anpassungsgesetz, das Angestelltengesetz, das Arbeiter-Abfertigungsgesetz, das Guts

angestelltengesetz, das Landarbeitsgesetz 1984, das Hausgehilfen- und Hausangestell

tengesetz, das Mutterschutzgesetz 1979, das Väter-Karenzgesetz, das Arbeitsverfas

sungsgesetz, das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, das Arbeits- und Sozial

gerichtsgesetz, das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, das Bankwesengesetz, das 

Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Investmentfondsgesetz, das Einkommen

steuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umsatzsteuergesetz 1994, 

das Versicherungssteuergesetz 1953 und das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 

1955 geändert werden, wie folgt Stellung zu nehmen: 
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Zu § 45 Betriebliches Mitarbeitervorsorgegesetz wird angeregt, klarzustellen, dass die Be

strafung durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) und nicht durch die Bezirksverwaltungsbe

hörde erfolgt. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ landesregierung 

Dr. Pr ö 11 

landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an das Präsidium des Bundesrates 

3. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

4. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

5. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

6. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

7. an den Landtag von Niederösterreich 
(zu Handen des Herrn Präsidenten) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pröll 

Landeshauptmann 
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